
EAmtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Wahlen am 26. Mai 2019
• zum Europäischen Parlament, 
• zum Stadtrat der Landeshauptstadt Saarbrücken
• zu den Bezirksräten Mitte, West, Dudweiler und Halberg
• zur Regionalversammlung des Regionalverbandes Saarbrücken
• der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters und
• der Regionalverbandsdirektorin/des Regionalverbandsdirektors
1.  Das Wählerverzeichnis zu den oben angegebenen Wahlen für die Stadt Saarbrücken wird in der Zeit 

vom 06. Mai bis 10. Mai 2019 während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus St. Johann, Bür-
geramt City, 2. OG, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jede oder jeder Wahlbe-
rechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer oder seiner Person im Wählerverzeich-
nis einge tragenen Daten überprüfen. Sofern eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat sie oder er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß 
dem § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

   Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich.

   Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.
2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06. Mai bis zum 

10. Mai 2019, und spätestens am 10. Mai 2019 bis 15.30 Uhr, bei der Gemeindewahlleiterin/dem 
Gemeindewahlleiter, Rathaus St. Johann, Bürgeramt City, 2. OG, 66111 Saarbrücken, Einspruch ein-
legen.

   Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.
3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 05. Mai 

2019 eine Wahlbenachrichtigung. 
   Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch 

gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie oder er nicht Gefahr laufen will, dass sie oder er ihr 
oder sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

4.  Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe
  a)  an der Europawahl in einem beliebigen Wahlraum des Regionalverbandes Saarbrücken,
  b) an der Stadtratswahl in einem beliebigen Wahlbezirk seines Wahlbereiches,
  c) an der Bezirksratswahl in einem beliebigen Wahlbezirk seines Stadtbezirkes,
  d)  an der Wahl der Regionalversammlung in einem beliebigen Wahlbezirk der Stadt Saarbrücken,
  e)  an der Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters in einem beliebigen Wahlbezirk der 

Stadt Saarbrücken,
  f)  an der Wahl der Regionalverbandsdirektorin/des Regionalverbandsdirektor in einem beliebigen 

Wahlraum des Regionalverbandes Saarbrücken oder durch Briefwahl teilnehmen.
5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag
  5.1  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte oder ein in das Wählerverzeichnis 

eingetragener Wahlberechtigter,
  5.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte oder ein nicht in das Wähler-

verzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,  
a)  wenn sie oder er nachweist, dass sie oder er ohne sein Verschulden bei der Europawahl die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europa-

wahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung bis zum 05. Mai 2019
 oder 
 -  bei der Europawahl und/oder den Kommunalwahlen die Einspruchsfrist gegen das Wählerver-

zeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung bzw. § 19 Abs. 1 des Kommunalwahlge-
setzes bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat,

 b)  wenn ihr oder sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deut-
schen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der 
Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung oder § 
21 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalwahlgesetzes entstanden ist,

 c)  wenn ihr oder sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindewahlleiterin oder des 
Gemeindewahlleiters gelangt ist. 

   Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 24. Mai 
2019, 18.00 Uhr, bei der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden.

   Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, 
gestellt werden.

   Versichert eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihr oder ihm der beantrag-
te Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.

   Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben 
a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr stellen.

   Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schrift lichen Vollmacht die 
Berechtigung dazu nachweisen. Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter mit Behinderung 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6.  Mit dem Wahlschein erhält die oder der Wahlberechtigte  
 für die EUROPAWAHL
 a)  einen amtlichen weißen Stimmzettel, einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
 b)  einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist,  

versehenen hellroten Wahlbriefumschlag
 c)  und ein Merkblatt für die Briefwahl
 für die KOMMUNALWAHLEN
 d) für die STADTRATSWAHL einen gelben Stimmzettel,
 e) für die BEZIRKSRATSWAHL einen orangefarbenen Stimmzettel,
 f) für die WAHL DER  REGIONALVERSAMMLUNG einen grünen Stimmzettel,
 g)  für die WAHL DER OBERBÜRGERMEISTERIN/DES OBERBÜRGERMEISTERS einen beigen 

Stimmzettel,
 h)  für die WAHL DER REGIONALVERBANDSDIREKTORIN/DES REGIONALVERBANDSDIREKTORS 

einen hellblauen Stimmzettel,
 i)  einen gemeinsamen gelben Stimmzettelumschlag für die unter d) bis h) genannten Kommunalwahlen,
 j)   und einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen rosa-

farbenen Wahlbriefumschlag für die unter d) bis h) genannten Kommunalwahlen und 
 k)  ein Merkblatt für die Briefwahl.
  Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn 

die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindewahl leiterin/dem Gemeindewahlleiter vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

  Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler die Wahlbriefe mit den Stimmzetteln und den 
Wahlscheinen so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass die Wahlbriefe dort spätestens 
am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen.

  Die Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
unentgeltlich durch die Deutsche Post AG befördert. Sie können auch bei der auf den Wahlbriefen 
angegebenen Stelle abgegeben werden.

Saarbrücken, den 15.04.2019 
Ralf Latz
Gemeindewahlleiter der Landeshauptstadt Saarbrücken

Saarbrücken Burbach
Bebauungsplan Nr. 241.19.00 „Hochstraße 50“
Offenlagebeschluss 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 16.04.2019 beschlossen, den Bebauungs planentwurf Nr. 
241.19.00 „Hochstraße 50“ im Stadtteil Burbach mit Begründung und zugehörigem Gutachten 
gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) zu jedermanns Einsicht öffentlich auszulegen. 
Verfahren nach § 13a BauGB
Das Bauleitplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt. Von einer 
Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB und der Erstellung eines Umweltberichts wird abgesehen.

Übersichtsplan mit Geltungsbereich, ohne Maßstab
Ziele der Planung
Die Nutzung des Grundstücks Hochstraße 50 durch die Deutsche Bahn wurde schon vor längerem 
aufgegeben. Das Grundstück wurde verkauft. Um eine gewerbliche Nutzung entsprechend der umlie-
genden Grundstücke auf den Saarterrassen  planungsrechtlich zuzulassen, wurde 2014 vom Stadtrat 
die Änderung des bestehenden Bebauungsplans beschlossen. Der Eigentümer hat vor, das Gelände 
mit einem fünfgeschossigen Gebäude zu bebauen und dies gewerblich zu betreiben.
Offenlage
Der Bebauungsplanentwurf und die Begründung sowie Gutachten liegen in der Zeit vom 02.05.2019 
bis einschließlich 03.06.2019 im Stadtplanungsamt, Diskonto-Hochhaus, Bahnhofstraße 31, 
9. Etage vor Zimmer 925 während der Öffnungs zeiten öffentlich aus. 
Die Unterlagen können auch im Internet unter folgendem Link eingesehen werden:  
http://www.saarbruecken.de/leben_in_saarbruecken/planen_bauen_wohnen/bebauungsplaene 
Während der o.g. Auslegungsfrist können Stellungnahmen im Stadtplanungsamt der Landeshaupt-
stadt Saarbrücken, Bahnhofstraße 31, 66111 Saarbrücken, Zimmer 827 persönlich abgegeben wer-
den oder an die unten stehende Adresse per Post oder E-Mail gesendet werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gem. § 4a Abs. 6 BauGB bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Postanschrift:   Landeshauptstadt Saarbrücken, Stadtplanungsamt, 66104 Saarbrücken
Öffnungszeiten:  Mo. – Mi. 9.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.30 Uhr,  

Do. 8.00 – 18.00 Uhr, Fr. 9.00 – 12.00 Uhr 
Telefon 0681-905-4078
E-Mail: stadtplanungsamt@saarbruecken.de

Saarbrücken, den 17.04.2019
Charlotte Britz, Oberbürgermeisterin
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Stadtteil Gersweiler
Aufstellungsbeschluss
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 05.02.2019 die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens Nr. 
211.11.00 „Gewerbegebiet Krughütter Straße“ im Regelverfahren gemäß § 2 BauGB inklusive 
Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB und Erstellung eines Umweltberichtes beschlossen. 
Ziele der Planung
Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
erneute Betriebserweiterung des ansässigen Maschinenbaubetriebes.  

Übersichtsplan, ohne Maßstab
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Erörterungsveranstaltung
Der Vorentwurf des Bebauungsplans (Planzeichnung, textliche Festsetzungen, Begründung und Gut-
achten) sind in der Zeit vom 06.05.2019 bis einschließlich 06.06.2019 im Stadtplanungsamt, Dis-
konto-Hochhaus, Bahnhofstraße 31, 9. Etage während der Dienststunden einsehbar. Dort können 
Sie auch Informationen über die Planung erhalten. 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit findet eine Erörterungsveranstaltung am 
Mittwoch, den 15.05.2019 um 18:00 Uhr in der Freiwilligen Ganztagsgrundschule Gersweiler 
(Aschbachschule), Aschbachstraße, 38, 66128 Saarbrücken-Gersweiler statt.
Schriftliche Äußerungen und Fragen zur Planung können jederzeit an die Landeshauptstadt Saar-
brücken gerichtet werden.
Die Unterlagen können auch im Internet unter folgendem Link eingesehen werden:
www.saarbruecken.de/bebauungsplaene
Schriftliche Äußerungen und Fragen können an das Stadtplanungsamt gerichtet werden.
Postanschrift:  Landeshauptstadt Saarbrücken, Stadtplanungsamt, 66104 Saarbrücken
Öffnungszeiten: Mo. – Mi. 9.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.30 Uhr,  
 Do. 8.00 – 18.00 Uhr, Fr. 9.00 – 12.00 Uhr
E-Mail: stadtplanungsamt@saarbruecken.de
Telefon: (0681) 905-4067

Saarbrücken, den 24.04.2019
Charlotte Britz, Oberbürgermeisterin

Saarbrücken-Burbach
Offenlagebeschluss
Der Rat der Landeshauptstadt Saarbrücken hat in seiner Sitzung am 16.04.2019 die öffentliche 
Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 243.10.00 „Ausbesserungswerk  Burbach“ gemäß § 3 Abs. 
2 Baugesetzbuch beschlossen. 
Ziele des Bebauungsplans
Es wird beabsichtigt, die bestehenden Flächen auf dem Gelände des ehemaligen Ausbesserungs-
werkes in Burbach, für die Gewerbenutzung zu vermarkten. Dabei wird die vorhandene denkmal-
geschützte Bausubstanz aufgegriffen. Die bestehende Wohn nutzung im Südosten wird mit in den 
Geltungsbereich einbezogen und erweitert.
Geltungsbereich BBP 243.10.00

Übersichtsplan, ohne Maßstab
Aushang der Planunterlagen sowie zugehöriger Gutachten
Der Bebauungsplanentwurf, der Entwurf der Begründung und alle zugehörigen  Gutachten liegen  
in der Zeit vom 02.05.2019 bis einschließlich 07.06.2019 im Stadtplanungsamt der Stadt Saar-
brücken, Diskonto-Hochhaus, Bahnhofstraße 31, 9. Etage vor Zimmer 924 während der  
Öffnungszeiten öffentlich aus.
Zusätzlich können die Unterlagen ab dem 02.05.2019 unter folgender Internetseite eingesehen werden: 
http://www.saarbruecken.de/leben_in_saarbruecken/planen_bauen_wohnen/bebauungsplaene
Während der Auslegungsfrist können schriftliche Äußerungen und Rückfragen zu den Planungen an 
die Landeshauptstadt Saarbrücken gerichtet werden. Stellungnahmen können auch am vorgenann-
ten Ort zu Protokoll gegeben und in Zimmer 827 abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben.
Postanschrift:  Landeshauptstadt Saarbrücken, Stadtplanungsamt,  

Bahnhofstraße 31,66104 Saarbrücken
Öffnungszeiten:  Mo. – Mi. 8:30 – 12:00 u. 13:30 – 15:30, Do. 8:00 – 18:00, Fr. 8:00 – 12:00 Uhr
Tel. Nr.: 0681 905 4158
E-Mail: stadtplanungsamt@saarbrücken.de

Saarbrücken, den 24.04.2019
Die Oberbürgermeisterin, Charlotte Britz 
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Saarbrücken St. Johann
Bebauungsplan Nr. 135.03.11 „Ehemaliges SHD-Gelände und östliche Quellenstraße“

Erneuter Offenlagebeschluss (3. Offenlage)
Aufgrund der Stellungnahmen, die im Zuge der bereits erfolgten Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange und der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 135.03.11 „Ehemaliges SHD-
Gelände und östliche Quellenstraße“ bei der Landeshauptstadt Saarbücken eingingen, ergaben sich 
insbesondere durch die Reduzierung der geplanten Baumassen und geänderter interner Erschlie-
ßung Änderungen und Ergänzungen in Plan und Begründung. Der Stadtrat hat deshalb in seiner Sit-
zung am 16.04.2019 die Anpassung des Bebauungsplanes Nr. 135.03.11 „Ehemaliges SHD-Gelände 
und östliche Quellenstraße“ und die erneute öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungspla-
nes Nr. 135.03.11 “Ehemaliges SHD-Gelände und östliche Quellenstraße”, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) mit Textteil (Teil B) und der Begründung sowie den dazugehörigen Gutachten 
(Schalltechnisches Gutachten, Verkehrsgutachten) gem. §4a Abs. 3 beschlossen.
Ziele der Planung
Im Stadtteil St. Johann befinden sich im Bereich der Quellenstraße am Kaninchenberg zwei ehemals 
gewerblich genutzte benachbarte innerstädtische Brachflächen.
•  Zum einen soll auf dem ehemaligen SHD-Gelände (Saar-Hochdruck) zwischen Quellenstraße und 

Heidenkopferdell innerstädtische Wohnbebauung realisiert werden. Die geplante Wohnnutzung ist 
die Fortführung der Wohnnutzung im Bereich der Heidenkopferdell. Aufgrund der Vornutzung ist 
das Grundstück mit Altlasten belastet. Somit stellt die geplante Maßnahme eine Chance dar, das 
Grundstück durch Altlastensanierung zu reinigen. Ein Sanierungsplan liegt vor. 

•  Zum anderen soll auf der Brachfläche östlich der Quellenstraße eine Mischnutzung aus Wohnen, 
Dienstleistung und mit Wohnnutzung verträglicher gewerblicher Nutzung entwickelt werden.

Der Bebauungsplan ersetzt in seinem Geltungsbereich den Bebauungsplan Nr. 135.03.03 „Kanin-
chenberg-Heidenkopferdell, Sportplatzanlage und Wasserbehältergrundstück nördlich Am Kiesel-
humes, Pater-Delp-Straße, Eschberger Weg, Quellenstraße“ aus dem Jahr 1983.
Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind dem beigefügten Über-
sichtsplan zu entnehmen. Er umfasst eine Fläche von ca. 4,4 ha.

Übersichtsplan, ohne Maßstab
Der Flächennutzungsplan des Regionalverbandes Saarbrücken stellt für die Fläche des Geltungsbe-
reichs gewerbliche Baufläche dar. Der Flächennutzungsplan muss daher gemäß § 13a Abs.2 BauGB 
im Wege der Berichtigung angepasst werden.
3. Offenlage gem. §4a Abs. 3
Die 2. öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB, die parallele Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Abstimmung mit den Nach-
bargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB fand vom 13.06.2017 - 24.07.2017 (TÖB/VIS) bzw. vom 
22.06.2017 bis 24.07.2017 (Öffentlichkeit) statt. Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen erga-
ben sich Änderungen / Ergänzungen, die eine erneute öffentliche Auslegung sowie eine erneute 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden 
erfordern. Die wesentlichen Änderungen / Ergänzungen sind:
•  die Geschossigkeit und die Höhe der Gebäude wurde reduziert und damit einhergehend die Grund- 

und Geschossflächenzahlen angepasst;
•  Die Erschließung für den motorisierten Individualverkehr erfolgt künftig ausschließlich über die 

Quellenstraße, lediglich Fußgänger- und Radfahrverkehr wird über die „Heidenkopferdell“ abgewik-
kelt; hierzu wurden die Flächen für Stellplätze und Tiefgaragen angepasst und der Ein- und Aus-
fahrtbereich in der Straße „Heidenkopferdell“ zugunsten eines Bereiches ohne Ein- und Ausfahrt 
zurückgenommen 

• der Straßenverlauf der internen Erschließungsstraße wurde optimiert
•  von Lärm- und Verkehrsgutachter wurden Bestätigungen eingeholt, dass ihre Gutachten nach wie 

vor gültig sind.
Gemäß §§ 13a, 13 und 3 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3  Baugesetzbuch (BauGB), Baugesetzbuch in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht, dass der bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) mit Textteil (Teil B) und der 
Begründung sowie den dazugehörigen Gutachten (Schalltechnisches Gutachten, Verkehrsgutachten) 
gem. §4a Abs. 3 in der Zeit vom 02.05.2019 bis einschließlich 27.05.2019 während der Dienststun-
den im Stadtplanungsamt der Landeshauptstadt Saarbrücken, Bahnhofstraße 31, 66111 Saarbrük-
ken, vor Zimmer 926, zu jedermanns Einsicht öffentlich ausliegt. 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und die nach § 3 Abs. 2 
Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich über das Internetportal der Landeshaupt-
stadt Saarbrücken elektronisch abrufbar: http://www.saarbruecken.de/leben_in_saarbruecken/
planen_bauen_wohnen/bebauungsplaene/bebauungsplan_ehem_shd_gelaende_und_ 
oestlich_quellenstrasse
Während der o.g. Auslegungsfrist können Stellungnahmen im Stadtplanungsamt der Landeshaupt-
stadt Saarbrücken, Bahnhofstraße 31, 66111 Saarbrücken,  Zimmer 827 persönlich abgegeben wer-
den oder an die unten stehende Adresse per Post oder eMail gesendet werden. 
Stellungnahmen können nur zu den o.g. geänderten Planbereichen und Festsetzungen abge-
geben werden.

Postanschrift:  Landeshauptstadt Saarbrücken, Stadtplanungsamt, 66104 Saarbrücken
Öffnungszeiten:  Mo. – Mi. 9.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.30 Uhr, 
   Do. 8.00 – 18.00 Uhr, Fr. 9.00 – 12.00 Uhr
Telefon  0681-905-4137 oder 0681-905-4015
E-Mail:  stadtplanungsamt@saarbruecken.de

Eine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 13 a BauGB wurde durchgeführt. Der Bebauungsplan erfüllt 
die Vorgaben, um gemäß § 13a BauGB – Bebauungspläne der Innenentwicklung – i.V.m. § 13 BauGB 
im beschleunigten Verfahren aufgestellt zu werden. § 13 Abs. 2 und 3 BauGB gelten entsprechend. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB und § 13a Abs. 3 BauGB von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen wird.
Saarbrücken, 24.04.2019 
Die Oberbürgermeisterin, Charlotte Britz

Saarbrücken – Güdingen
Offenlagebeschluss
Der Rat der Landeshauptstadt Saarbrücken hat in seiner Sitzung am 16.04.2019 die öffentliche 
Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 471.02.02 „Gewerbegebiet zwischen Autobahn und Theo-
dor-Heuss-Straße gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch beschlossen. 
Ziele des Bebauungsplans
Ziel der Bebauungsplanänderung ist die Sicherung von Gewerbeflächen für produzierendes Gewerbe 
und artverwandte Nutzungen sowie höherwertige Gewerbe- und Büronutzungen. Vergnügungsstätten, 
Bordelle, bordellartige Betriebe sowie Einzelhandelsnutzungen sollen hingegen reglementiert werden. 

Übersichtsplan, ohne Maßstab
Aushang der Planunterlagen sowie zugehöriger Gutachten
Der Bebauungsplanentwurf, der Entwurf der Begründung und alle zugehörigen  Gutachten liegen in der 
Zeit vom 06.05.2019 bis einschließlich 06.06.2019 im Stadtplanungsamt der Stadt Saarbrücken, 
Diskonto-Hochhaus, Bahnhofstraße 31, 9. Etage während der Öffnungszeiten öffentlich aus.
Zusätzlich können die Unterlagen ab dem 06.05.2019 unter folgender Internetseite eingesehen werden: 
http://www.saarbruecken.de/leben_in_saarbruecken/planen_bauen_wohnen/bebauungsplaene
Während der Auslegungsfrist können schriftliche Äußerungen und Rückfragen zu den Planungen an 
die Landeshauptstadt Saarbrücken gerichtet werden. Stellungnahmen können auch am vorgenann-
ten Ort zu Protokoll gegeben und in Zimmer 827 abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben.
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 Bahnhofstraße 31,66104 Saarbrücken
Öffnungszeiten Mo.– Mi. 8:30 –12:00 u. 13:30 –15:30, Do. 8:00 –18:00, Fr. 8:00 –12:00 Uhr
Tel. Nr.: 06 81-9 05 41 58
E-Mail: stadtplanungsamt@saarbrücken.de

Saarbrücken, den 24.04.2019
Die Oberbürgermeisterin, Charlotte Britz 
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Saarbrücken – Brebach-Fechingen
Offenlagebeschluss
Der Rat der Landeshauptstadt Saarbrücken hat in seiner Sitzung am 16.04.2019 die öffentliche 
Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 452.08.00 „Kita Wiedheck“ gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetz-
buch beschlossen. 
Anpassung Geltungsbereich
Die im Aufstellungsbeschluss definierten Grenzen wurden im Rahmen der Entwurfs erstellung für die 
Kita angepasst und entsprechend der konkreten Anforderungen  vergrößert. 
Die Grenzen des Bebauungsplanes verlaufen wie folgt:
•  Im Norden: durch den Mühlenweg bzw. in dessen Verlängerung, durch die Brebacher Straße
•  Im Osten: durch eine Linie von der Brebacher Straße zum südwestlichen Eckpunkt des Flurstücks 

202/17 (alle Flurstücksangaben beziehen sich auf Flur 7 in der Gemarkung Fechingen), in einer Linie 
bis zum westlichen Rand des Flurstücks 95, in einer Weiterführung nach Westen entlang der 
Böschungskrone oberhalb des Schulgebäudes, eine Verbindungslinie zur Peter-und-Paul-Straße im 
Abstand von 5 m zur Grenze des Schulgrundstücks

• Im Süden: durch die Peter-und-Paul-Straße
•  Im Westen: durch die westliche Begrenzung der städtischen Wegeparzelle 17/13 (alle Flurstücksan-

gaben beziehen sich auf Flur 6 in der Gemarkung Fechingen), deren Verlängerung bis zum Flurstück 
11/3, eine auf der östlichen Begrenzung der Privatparzelle 11/3 verlaufenden Linie und die Verbin-
dungslinie zum Mühlenweg auf der Grenze zwischen Flurstück 11/3 und 426/10

Die Abgrenzung des angepassten Geltungsbereichs ist dem unten stehenden Übersichtsplan zu ent-
nehmen.
Ziele des Bebauungsplans
Das Ausbauprogramm für Kita- und Krippenplätze sieht mehrere neue Standorte im gesamten Stadt-
gebiet vor, einer davon im Stadtteil Brebach-Fechingen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Wied-
heckschule. Hier sollen vier Kindergarten und drei Krippengruppen entstehen, in denen auf Grundla-
ge des europäischen interreg-Förderprogramms sowohl deutsche als auch französische Kinder 
betreut werden. Daher wurde mit dem aktuellen Geltungsbereich ein Kita-Standort gewählt, der 
sowohl im Bedarfsschwerpunkt Saarbrücken als auch günstig für Pendler aus Saargemünd liegt. 
Weiterhin soll das Kita-Grundstück auch für den nicht motorisierten Verkehr erschlossen werden. 
Hierfür sollen zwei neue Wegeverbindungen entlang des Mühlenwegs und von der Peter-und-Paul-
Straße zum Mühlenweg angelegt werden. Außerdem soll eine neue Bushaltestelle in Höhe der Kita-
Zufahrt realisiert werden.
Neben dem Kita-Gelände sollen zusätzliche Parkmöglichkeiten für die Lehrer der Schule sowie eine 
Alternative für Bring- und Abholdienst zur Entlastung der Verkehrssituation des Wohngebiets nahe 
der Schule geschaffen werden.
Geltungsbereich BBP 452.08.00

Übersichtsplan, ohne Maßstab
Aushang der Planunterlagen sowie zugehöriger Gutachten
Der Bebauungsplanentwurf, der Entwurf der Begründung und alle zugehörigen  Gutachten liegen in 
der Zeit vom 02.05.2019 bis einschließlich 07.06.2019 im Stadt planungsamt der Stadt Saarbrü-
cken, Diskonto-Hochhaus, Bahnhofstraße 31, 9. Etage vor Zimmer 924 während der Öffnungs-
zeiten öffentlich aus.
Zusätzlich können die Unterlagen ab dem 02.05.2019 unter folgender Internetseite eingesehen werden: 
http://www.saarbruecken.de/leben_in_saarbruecken/planen_bauen_wohnen/bebauungsplaene
Während der Auslegungsfrist können schriftliche Äußerungen und Rückfragen zu den Planungen an 
die Landeshauptstadt Saarbrücken gerichtet werden. Stellungnahmen können auch am vorgenann-
ten Ort zu Protokoll gegeben und in Zimmer 827 abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben.
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